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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2657/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1340/90 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1801 /90 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in

Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 14. September 1990 fest
gestellten Kurse.
Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1801 /90 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5. 1990, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
O ABl. Nr. L 167 vom 30. 6 . 1990, S. 8 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17. September 1990 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code
Abschöpfungen

Portugal Drittländer

0709 90 60 39,96 148,1500
071290 19 39,96 148,15 (2)(3)
1001 10 10 20,60 190,08 00
1001 10 90 20,60 190,08 0 0
1001 90 91 26,85 160,37
1001 90 99 26,85 160,37
1002 00 00 51,60 145,86 0
1003 00 10 42,97 138,89
1003 00 90 42,97 138,89
1004 00 10 34,61 127,21
1004 00 90 34,61 127,21
1005 10 90 39,96 148,15 (2)0
1005 90 00 39,96 148,15 00
1007 00 90 56,65 154,16 (4)
1008 10 00 42,97 56,49
1008 20 00 42,97 102,37 (4)
1008 30 00 42,97 45,93 0
1008 90 10 O 0
1008 90 90 42,97 45,93
1101 00 00 50,93 237,86
1102 10 00 85,58 217,55
1103 11 10 45,06 307,76
1103 11 90 54,64 256,52

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird,
wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in
den überseeischen Ländern und Gebieten in die französischen überseeischen Departements erhoben.

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
i Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr
in die Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 erhoben .

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

0 Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1 1 80/77 des Rates (ABl.
Nr. L 142 vom 9. 6. 1977, S. 10) und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission (ABl . Nr. L 271 vom 10 . 12. 1971 ,
S. 22) bestimmt.

O Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Codes 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2658/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1340/90 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1802/90 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 14. September 1990 fest
gestellten Kurse.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

(1 ) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Portugal hinzuzufügen sind, sind auf Null festgesetzt.
(2) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Drittländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
O ABl. Nr. L 134 vom 28. 5. 1990, S. 1 .
(3) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
0 ABl. Nr. L 167 vom 30. 6. 1990, S. 11



Nr. L 254/4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 18 . 9. 90

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17. September 1990 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat
9

1 . Term.

10

2. Term.

11

3 . Term.

12

0709 90 60 0 3,29 3,29 4,05
0712 90 19 0 3,29 3,29 4,05
1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 0 0 0

1001 90 99 0 0 0 0

1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 4,98 4,98 4,98
1004 00 90 0 4,98 4,98 4,98
1005 10 90 0 3,29 3,29 4,05
1005 90 00 0 3,29 3,29 4,05
1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 6,75 6,75 6,75
1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 0 0 0 0

1101 00 00 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code

laufender
Monat

9

1 . Term.

10

2. Term.

11

3 . Term.

12

4. Term.

1

11071011 0 0 0 0 0

1107 10 19 0 0 0 0 0

1107 10 91 0 0 0 0 o

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2659/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen (ür Milch und Milcherzeugnisse und
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 zur Erstellung einer
Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3879/89 (2), insbeson
dere auf Artikel 17 Absatz 5,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68
kann der Unterschied zwischen den Preisen der in Artikel
1 der genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnisse im
internationalen Handel und den Preisen dieser Erzeug
nisse in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der
Ausfuhr ausgeglichen werden.

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 876/68 des Rates vom
28 . Juni 1968 über die Grundregeln für die Gewährung
von Erstattungen bei der Ausfuhr von Milch und Milcher
zeugnissen und die Kriterien für die Festsetzung der
Erstattung (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1344/86 (4), müssen die Erstattungen für die in
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten
Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand ausgeführt
werden, unter Berücksichtigung folgender Faktoren fest
gesetzt werden :

— der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Milch und Milcherzeugnisse und der verfüg
baren Mengen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie
der Preise für Milch und Milcherzeugnisse im interna
tionalen Handel,

— der Vermarktungskosten und der günstigsten Kosten
für den Transport von Märkten der Gemeinschaft zu
den Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der
Gemeinschaft sowie der Heranführungskosten zum
Bestimmungsland,

— der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten eine
ausgeglichene Lage und eine natürliche Entwicklung
bei den Preisen und dem Handel gewährleisten sollen,

— der Erfordernisse, Störungen auf dem Markt der
Gemeinschaft zu verhindern,

— des wirtschaftlichen Aspekts der beabsichtigten
Ausfuhren.

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
876/68 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung
der Preise im internationalen Handel erfolgt insbesondere
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der dritten
Länder,

b) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Bestim
mungsländern bei der Einfuhr äus dritten Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festgestellten
Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der Subventionen, die von diesen Ländern gewährt
werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.

Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 876/68
können die Lage im internationalen Handel oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse je
nach der Bestimmung oder dem Bestimmungsgebiet in
unterschiedlicher Höhe festzusetzen .

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 876/68
sieht vor, daß die Liste der Erzeugnisse, für welche eine
Erstattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der Betrag
dieser Erstattung mindestens alle vier Wochen neu festge
setzt werden . Der Erstattungsbetrag kann jedoch während
eines vier Wochen überschreitenden Zeitraums unverän
dert beibehalten werden.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1098/68 der
Kommission vom 27. Juli 1968 über die Durchführungs
vorschriften für die Ausfuhrerstattungen bei Milch und
Milcherzeugnissen (^ zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 222/88 (6), entspricht die Erstattung, die
für zugesetzte Saccharose enthaltende Milcherzeugnisse
gewährt wird, der Summe aus zwei Teilbeträgen, von
denen der eine der Milcherzeugnismenge und der andere
der zugesetzten Saccharose Rechnung trägt. Der letzte
Teilbetrag wird jedoch nur berücksichtigt, wenn die zuge
setzte Saccharose aus in der Gemeinschaft geernteten
Zuckerrüben oder aus in der Gemeinschaft geerntetem
Zuckerrohr hergestellt worden ist.

C) ABl. Nr. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13 .
0 ABl. Nr. L 378 vom 27. 12. 1989, S. 1 .
(3) ABl. Nr. L 155 vom 3. 7. 1968, S. 1 .
b) ABl. Nr. L 119 vom 8 . 5. 1986, S. 36.

(*) ABl . Nr. L 184 vom 29. 7. 1968, S. 10 .
fö ABl. Nr. L 28 vom 1 . 2. 1988, S. 1 .
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Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommis
sion (*), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2253/90 f), wurde die für die Ausfuhrerstattungen für
landwirtschaftliche Erzeugnisse geltende Kombinierte
Nomenklatur eingeführt.

Für mit Milchfett angereichertes Buttermilchpulver sollte
eine gleichhohe Erstattung wie für mit Milchfett angerei
chertes Milchpulver des KN-Codes 0402 gewährt werden.
Für diesen Fall müssen die entsprechenden Codes im
Sektor 10 im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 eingefügt werden.

Im Sektor 10 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 ist die Fußnote (10) betreffend die im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 765/86 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2994/88 (9), ausgeführte Butter zu streichen, da die betref
fende Ausfuhr abgeschlossen ist.

Zur Berechnung der Erstattung für die Schmelzkäsesorten
ist vorzusehen, daß, wenn Kasein und/oder Kaseinat
zugefügt sind, die betreffende Menge unberücksichtigt
bleibt.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Lage der Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und
insbesondere auf die Preise dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft und im internationalen Handel führt dazu,
die Erstattung für die Erzeugnisse auf die im Anhang I
dieser Verordnung genannten Beträge festzusetzen.

Gemäß Artikel 275 der Beitrittsakte können Erstattungen
bei der Ausfuhr nach Portugal gewährt werden. Aufgrund
der Prüfung der Lage und des Preisniveaus ist die Festset
zung von Erstattungen bei der Ausfuhr nach Portugal
nicht in Betracht zu ziehen.

Unter den sich bezüglich der Deutschen Demokratischen
Republik ergebenden Umständen und angesichts ihrer
Auswirkungen auf den Markt, sollte für nach diesem
Bestimmungsland ausführende Erzeugnisse keine Erstat
tung festgesetzt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

Für die Erzeugnisse der KN-Codes ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53,
ex 0404 90 91 und ex 0404 90 93 mit einem Fettgehalt
von 9,5 Gewichtshundertteilen oder weniger und einem
Fettgehalt von 15 Gewichtshundertteilen oder mehr in
fettfreiem Trockenstoff wird der genannte erste Teilbetrag
für 100 kg Gesamterzeugnis festgesetzt. Für die anderen
zugesetzte Saccharose enthaltenden Erzeugnisse der
KN-Codes 0402 und 0404 wird dieser Teilbetrag
errechnet, indem der Grundbetrag mit dem Milcherzeug
nisgehalt des betreffenden Erzeugnisses multipliziert wird.
Dieser Grundbetrag entspricht der Erstattung, die für ein
Kilogramm Milcherzeugnisse, die in dem Erzeugnis
enthalten sind, festgesetzt wird.

Der zweite Teilbetrag wird errechnet, indem der Grund
betrag der Erstattung, der am Tag der Ausfuhr für die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 des Rates vom 30. Juni 1981 über die
gemeinsame Marktorganisation für Zucker ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1069/89 (2),
genannten Erzeugnisse gilt, mit dem Saccharosegehalt des
Erzeugnisses multipliziert wird.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattung
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Erstattung für Käse wird für zum unmittelbaren
Verbrauch bestimmte Erzeugnisse berechnet. Käserinden
und Käseabfälle sind keine Erzeugnisse, die dieser
Verwendung entsprechen. Um etwaige Auslegungsschwie
rigkeiten zu vermeiden, ist zu präzisieren, daß für Käse
mit einem Frei-Grenze-Wert von weniger als 140
ECU/100 kg keine Erstattung gewährt wird.

Die Verordnung (EWG) Nr. 896/84 der Kommission (*),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
222/88, sieht ergänzende Bestimmungen für die Gewäh
rung der Erstattungen beim Wechsel des Wirtschafts
jahres vor. Diese Bestimmungen betreffen die mögliche
unterschiedliche Festsetzung der Erstattungen nach
Maßgabe des Herstellungsdatums der Erzeugnisse .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Für die in Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Ausfuhrerstattungen für unveränderte
Erzeugnisse werden die in Anhang I der vorliegenden
Verordnung stehenden Beträge festgesetzt. Der in Sektor
10 im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
stehende KN-Code 0403 90 wird durch die in Anhang II
der vorliegenden Verordnung enthaltenen KN-Codes
ersetzt.

0) ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 114 vom 27. 4. 1989, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .

(«) ABl . Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 203 vom 1 . 8 . 1990, S. 63 .
(8) ABl . Nr. L 72 vom 15. 3 . 1986, S. 11 .
O ABl. Nr. L 270 vom 30. 9 . 1988, S. 62.

(4) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
O ABl . Nr. L 91 vom 1 . 4. 1984, S. 71 .
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(2) Für die Ausfuhren nach der Zone E wird für die
Erzeugnisse der KN-Codes 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405
und 2309 keine Erstattung festgesetzt.
(3) Für die Ausfuhren nach Portugal, einschließlich
Azoren und Madeira, und nach der Deutschen Demokra
tischen Republik, wird für die in Artikel 1 der Verord

nung (EWG) Nr. 804/68 genannten Milch und Milch
erzeugnisse keine Erstattung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

zur Verordnung der Kommission vom 17. September 1990 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Milch und Milcherzeugnisse

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0401 10 10 000 6,36
0401 10 90 000 6,36
0401 20 11 100 6,36
0401 20 1 1 500 9,61
0401 20 19 100 6,36
0401 20 19 500 9,61
0401 20 91 100 12,65
0401 20 91 500 14,67
0401 20 99 100 12,65
0401 20 99 500 14,67
0401 30 11 100 18,72
0401 30 11 400 28,65
0401 30 11 700 42,84
0401 30 19 100 I 18,72
0401 30 19 400 28,65
0401 30 19 700 > 42,84
0401 30 31 100 \ 50,94
0401 30 31 400 79,31
0401 30 31 700 I 87,41
0401 30 39 100 \\ 50,94
0401 30 39 400 ll 79,31
0401 30 39 700 Il 87,41
0401 30 91 100 ll 99,57
0401 30 91 400 146,17
0401 30 91 700 Il 170,49
0401 30 99 100 II 99,57
0401 30 99 400 ll 146,17
0401 30 99 700 170,49
0402 10 11 000 II 70,00
0402 10 19 000 li 70,00
040210 91 000 0,7000
040210 99 000 \ 0,7000
0402 21 11 200 \ 70,00
0402 21 11 300 99,72
0402 21 11 500 \ 106,00
0402 21 11 900 I 115,00
0402 21 17 000 \ 70,00
0402 21 19 300 \ 99,72
0402 21 19 500 106,00
0402 21 19 900 I 115,00
0402 21 91 100 \ 115,96
0402 21 91 200 \ 116,87
0402 21 91 300 118,53
0402 21 91 400 I 128,15
0402 21 91 500 131,43
0402 21 91 600 143,96
0402 21 91 700 151,51
0402 21 91 900 159,88
0402 21 99 100 115,96
0402 21 99 200 116,87
0402 21 99 300 l 118,53
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0402 21 99 400 \ 128,15
0402 21 99 500 l 131,43
0402 21 99 600 I 143,96
0402 21 99 700 l 151,51
0402 21 99 900 1 159,88
0402 29 15 200 l 0,7000
0402 29 15 300 0,9972
0402 29 15 500 II 1,0600
0402 29 15 900 I 1,1500
0402 29 19 200 Il 0,7000
0402 29 19 300 Il 0,9972
0402 29 19 500 1,0600
0402 29 19 900 1,1500
0402 29 91 100 I 1,1596
0402 29 91 500 1,2815
0402 29 99 100 1,1596
0402 29 99 500 II 1,2815
0402 91 11 110 II 6,36
0402 91 11 120 12,65
0402 91 11 310 19,53
0402 91 11 350 24,42
0402 91 11 370 30,28
0402 91 19 110 6,36
0402 91 19 120 12,65
0402 91 19 310 19,53
0402 91 19 350 24,42
0402 91 19 370 30,28
0402 91 31 100 24,60
0402 91 31 300 35,78
0402 91 39 100 24,60
0402 91 39 300 35,78
0402 91 51 000 28,65
0402 91 59 000 28,65
0402 91 91 000 II 99,57
0402 91 99 000 99,57
0402 99 11 110 0,0636
0402 99 11 130 0,1265
0402 99 11 150 0,1967
0402 99 11 310 II 22,53
0402 99 11 330 27,52
0402 99 11 350 37,32
0402 99 19 110 0,0636
0402 99 19 130 0,1265
0402 99 19 150 0,1967
0402 99 19 310 22,53
0402 99 19 330 27,52
0402 99 19 350 II 37,32
0402 99 31 110 II 0,2663
0402 99 31 150 Il 38,94
0402 99 31 300 0,5094
0402 99 31 500 II 0,8741
0402 99 39 110 0,2663
0402 99 39 150 II 38,94
0402 99 39 300 II 0,5094
0402 99 39 500 II 0,8741
0402 99 91 000 \ 0,9957
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0402 99 99 000 0,9957
0403 10 11 100 6,36
0403 10 11 300 9,61
0403 10 13 000 l 12,65
0403 10 19 000 18,72
0403 10 31 100 0,0636
0403 10 31 300 \ 0,0961
0403 10 33 000 0,1265
0403 10 39 000 - 0,1872
0403 90 11 000 70,00
0403 90 13 200 \ 70,00
0403 90 13 300 99,72
0403 90 13 500 l 106,00
0403 90 13 900 115,00 ,
0403 90 19 000 115,96
0403 90 31 000 \ 0,7000
0403 90 33 200 1 0,7000
0403 90 33 300 I 0,9972
0403 90 33 500 \ 1,0600
0403 90 33 900 1,1500
0403 90 39 000 ll 1,1596
0403 90 51 100 \ 6,36
0403 90 51 300 \\ 9,61
0403 90 53 000 II 12,65
0403 90 59 110 18,72
0403 90 59 140 li 28,65
0403 90 59 170 \\ 42,84
0403 90 59 310 50,94
0403 90 59 340 l 79,31
0403 90 59 370 II 87,41
0403 90 59 510 , 99,57
0403 90 59 540 \ 146,17
0403 90 59 570 l 170,49
0403 90 61 100 \ 0,0636
0403 90 61 300 \ 0,0961
0403 90 63 000 0,1265
0403 90 69 000 \ 0,1872
0404 90 1 1 1,00 li 70,00
0404 90 11 910 6,36
0404 90 11 950 19,53
0404 90 13 120 \ 70,00
0404 90 13 130 99,72
0404 90 13 140 ! 106,00
0404 90 13 150 115,00
0404 90 13 911 6,36
0404 90 13 913 l 12,65
0404 90 13 915 18,72 '
0404 90 13 917 28,65
0404 90 13 919 42,84
0404 90 13 931 19,53
0404 90 13 933 24,42
0404 90 13 935 30,28
0404 90 13 937 35,78
0404 90 13 939 37,44
0404 90 19 110 115,96

- 0404 90 19 115 116,87
0404 90 19 120 118,53
0404 90 19 130 128,15
0404 90 19 135 131,43
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0404 90 19 150 143,96
0404 90 19 160 151,51
0404 90 19 180 l 159,88
0404 90 19 900 ! —

0404 90 31 100 70,00
0404 90 31 910 6,36
0404 90 31 950 19,53
0404 90 33 120 70,00
0404 90 33 130 99,72
0404 90 33 140 106,00
0404 90 33 150 115,00
0404 90 33 911 6,36
0404 90 33 913 - 12,65
0404 90 33 915 18,72
0404 90 33 917 2«,65
0404 90 33 919 Il 42,84
0404 90 33 931 \ 19,53
0404 90 33 933 ll 24,42
0404 90 33 935 30,28
0404 90 33 937 Il 35,78
0404 90 33 939 \\ 37,44
0404 90 39 110 li 115,96
0404 90 39 115 116,87
0404 90 39 120 \\ 118,53
0404 90 39 130 l 128,15
0404 90 39 150 li 131,43
0404 90 39 900 ll —

0404 90 51 100 0,7000
0404 90 51 910 0,0636
0404 90 51 950 22,53
0404 90 53 110 0,7000
0404 90 53 130 l.! 0,9972
0404 90 53 150 1,0600
0404 90 53 170 \ 1,1500
0404 90 53 911 0,0636
0404 90 53 913 0,1265
0404 90 53 915 0,1872
0404 90 53 917 0,2865
0404 90 53 919 0,4284
0404 90 53 931 \ 22,53
0404 90 53 933 27,52
0404 90 53 935 37,32
0404 90 53 937 38,94
0404 90 53 939 —

0404 90 59 130 \ 1,1596
0404 90 59 150 1,2815
0404 90 59 930 0,6107
0404 90 59 950 0,8741
0404 90 59 990 0,9957
0404 90 91 100 0,7000
0404 90 91 910 0,0636
0404 90 91 950 22,53
0404 90 93 110 0,7000
0404 90 93 130 \ 0,9972
0404 90 93 150 1,0600
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0404 90 93 170 I 1,1500
0404 90 93 911 l 0,0636
0404 90 93 913 l 0,1265
0404 90 93 915 l 0,1872
0404 90 93 917 l 0,2865
0404 90 93 919 0,4284
0404 90 93 931 l 22,53
0404 90 93 933 27,52
0404 90 93 935 Il 37,32
0404 90 93 937 Il 38,94
0404 90 93 939 Il —

0404 90 99 130 1,1596
0404 90 99 150 1,2815
0404 90 99 930 0,6107
0404 90 99 950 Il 0,8741
0404 90 99 990 0,9957
0405 00 10 100 —

0405 00 10 200 132,32
0405 00 10 300 166,46
0405 00 10 500 170,73
0405 00 10 700 Il 175,00
0405 00 90 100 175,00
0405 00 90 900 220,00
0406 10 10 000 —

0406 10 90 000 —

0406 20 90 100 —

0406 20 90 913 028 —■

032 —

400 87,74
404 .—

**• 84,94
0406 20 90 915 028 —

I 032 —

l 400 116,99
404 —

... 113,25
040620 90 917 028 —

032 —

400 124,30
404 —

... 120,33
0406 20 90 919 028 —

032 —

400 138,92
404 —

... 134,49
0406 20 90 990 —

0406 30 10 100 II —

0406 30 10 150 028 —

032 —

036 —

038
i

400 20,03
\ 404 —

I ... 22,83
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 10 200 028 —

032 —

036 —

l 038 —

l 400 43,52

\ 404 —

... 48,68
0406 30 10 250 028 —

' 032 —

036 —

\ 038 —

400 43,52
404 ' —

... 48,68
0406 30 10 300 028 —

032 —

l 036 —

038 —

400 63,88
404 —

l ... 71,42
0406 30 10 350 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 —

... 48,68
0406 30 10 400 028 —

032 —

036 —

038 —

400 63,88
404 —

... 71,42
0406 30 10 450 028 —

032 —

036 —

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 10 500 —

0406 30 10 550 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 20,00
... 48,68
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 10 600 028

032 —

036 —

038 —

400 63,88

\ 404 28,00
... 71,42

0406 30 10 650 028 —

032 . —

036 —

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 10 700 028

032

—

036 —

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 10 750 028 —

032 —

- 036 —

038 —

400 113,54
404 —

... 126,87
0406 30 10 800 028 —

1 032 —

036 —

038 —

400 113,54
404 —

... 126,87
0406 30 10 900 II —

0406 30 31 100 —•

0406 30 31-300 028 —

032 —

036 —

038 —

400 20,03
404

22,83
0406 30 31 500 1 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404

48,68
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 31 710 028 —

032 —

l 036 —

' 038 —

400 43,52
404 —

... 48,68
0406 30 31 730 028

032

—

\ 036 —

038 —'

400 63,88

\ 404 —

... 71,42
0406 30 31 910 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404

48,68
0406 30 31 930 028

032

—

\ 036 —

038 —

400 63,88
404 —

I ... 71,42
0406 30 31 950 028 —

032 —

I 036 —

038 —

\ 400 93,03
404 —

l ... 103,95
0406 30 39 100 — ■

0406 30 39 300 028

032

—

036 —

038 —

400 43,52
404 20,00
... 48,68

0406 30 39 500 028 —

032 —

036 —

038 —

400 63,88
404 28,00
... 71,42



Nr. L 254/16 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 18 . 9 . 90

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 39 700 028

032

036

—

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 39 930 028 —

032 —

036 —

038 —

l 400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 39 950 028 —

032 —

036 —

038 —

\ 400 113,54

l 404 —

\ ... 126,87
0406 30 90 000 028

I 032 —

036 —

038 —

I 400 113,54
404

126,87
0406 40 00 100 —

0406 40 00 900 028 . —

032 —

038 —

400 120,00
404 — '

... 126,51
0406 90 13 000 028 —

032 —

036 —

038 —

400 113,00
404

159,34
0406 90 15 100 028 —

032 —

036 —

038 —

400 113,00
404

159,34
0406 90 15 900 —
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (") Betrag der Erstattungen

0406 90 17 100 028 —

032 —

036 —

038 —

400 113,00
404

159,34
0406 90 17 900 —

0406 90 21 100 —

0406 90 21 900 028 —

032 —

\ 036 —

038 —

l 400 130,00
404 —

732 139,68

\ ... 151,68
0406 90 23 100 —

0406 90 23 900 028 —

1 032 —

036 —

038 —

400 65,00
404

135,35
0406 90 25 100 —

0406 90 25 900 028 — .

032 — .

036 —

038 —

l 400 65,00
404

135,35
0406 90 27 100 —

0406 90 27 900 028 —

032 —

036 —

038 —

400 56,14
404

114,71
0406 90 31 111 —

0406 90 31 119 028

032

—

036 —

038 15,00
400 62,48
404 16,00

89,96
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 31 151 028 —

032 —

\ 036 —

I 038 —

l 400 58,40

I 404 14,96

I ... 83,83
0406*90 31 159 I —

0406 90 31 900 —

0406 90 33 111 —

0406 90 33 119 028 —

032 —

036 —

I 038 1 5,00

I 400 62,48

I 404 16,00

I ... 89,96
0406 90 33 151 028 —

\ 032 —

I 036 —

038 —

400 58,40

l 404 14,96

I ... 83,83
0406 90 33 159 II —

0406 90 33 911 II —

0406 90 33 919 028 —

\ 032 —

036 —

l 038 15,00

\ 400 62,48

\ 404 16,00

\ ... 89,96
0406 90 33 951 028 — .

032 —

l 036 —

l 038 —

400 58,40

I 404 14,96

I ... 83,83
0406 90 33 959 || —

0406 90 35110 II —

0406 90 35190 028 —

032 —

036 42,66

I 400 160,00
404 90,00

I ... 158,54
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 35 910 ■ —

0406 90 35 990 028 —

I 032 —

\ 036 —

I 038 —

l 400 130,00

l 404 —

I ... 130,00

0406 90 61 000 028 —

032 —

I / 036 90,00

I 400 190,00

l 404 140,00
... 185,00

0406 90 63 100 028 —

032 —

036 105,03

I 400 220,00

l 404 160,00

I ... 212,12

0406 90 63 900 028 —

032 —

036 70,00

I 400 150,00

I 404 80,00

I ... 165,00

0406 90 69 100 —

0406 90 69 910 028 —

032 —

036 70,00

I 400 150,00

404 80,00
... 165,00

0406 90 69 990 li —

0406 90 71 100 —

0406 90 71 930 028 13,50

032 13,50

I 036 —

I 038 —

I 400 87,23

I 404 —

I ... 89,49
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 71 950 028 20,00
032 20,00
036 —

038 —

400 96,18

l 404 —

... 98,13
0406 90 71 970 028 24,00

032 24,00
036 —

038 —

400 109,31
404

110,79
0406 90 71 991 028 —

032 —

036 —

038 — -

400 130,00
404

130,00
0406 90 71 995 028 27,50

032 27,50

l 036 —

038 —"

| 400 65,00
404 —

... 135,35
0406 90 71 999 II —

0406 90 73 100 II —

0406 90 73 900 028

032

—

036 42,66
400 160,00
404 120,00

151,00
0406 9075 100 II —

0406 90 75 900 028 —

032 —

036 —

400 65,00
404

125,96
0406 90 77 100 028 24,00

032 24,00
036 —

l 038 —

400 58,77
404

110,79
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 77 300 028

032 —

036 —

038 —

400 65,00

404 —

... 135,35
0406 90 77 500 028

032

—

036 —

038 —

I 400 75,00
404 —

... 135,35
0406 90 79 100 || —

0406 90 79 900 028 —

032 —

036 —

038 —

400 56,14
404

1 14,71 ,
0406 90 81 100 II —

0406 90 81 900 028 —

032 —

036 —

038 —

400 130,00
404 —

*** 130,00
0406 90 83 100 —

0406 90 83 910 II —

0406 90 83 950 028 —

\ 032 —

400 39,03
404

47,97
0406 90 83 990 028 —

032 — . .

I 400 39,03
404

47,97
0406 90 85 100 II , —

0406 90 85 910 028 —

032 —

036 42,67

\ 400 160,00
404 90,00
... 158,54
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 85 991 028 —

032 —

036 —

038 —

l 400 130,00
404 —

«» 130,00
0406 90 85 995 028 27,50

032 27,50
036 —

038 —

\ 400 65,00
404 —

... 135,35
0406 90 85 999 \ —

0406 90 89 100 028 13,50
032 13,50
036 —

038 —

400 87,23
404 —

... 89,49
0406 90 89 200 028 20,00

032 20,00
■ 036 —

038 —

400 96,18
404 —

98,13
0406 90 89 300 028 24,00

l 032 24,00
036 —

038 —

400 109,31
404 —

... 110,79
0406 90 89 910 ll —

0406 90 89 951 028 —

032 —

036 42,66
400 160,00
404 90,00

151,00
0406 90 89 959 028 —

032 —

036 —

038 — -

400 130,00
404 ■ —

... 130,00
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (") Betrag der Erstattungen

0406 90 89 971 028 27,50
032 27,50
036 —

038 —

400 74,00
404 —

... 135,35
0406 90 89 972 028 —

s
032 —

400 39,03
404 —

1 47,97
0406 90 89 979 028 27,50

032 27,50
036 —

'

038 —

400 74,00
404 —

\ ... 135,35
0406 90 89 990 Il —

0406 90 91 100 Il —

0406 90 91 300 028 —

032 ' —

I 036 —

038 I-
400 21,46
404 —

... 21,06
0406 90 91 510 028 —

032 —

036 —

038 —

400 37,62
404 —

... 35,97
0406 90 91 550 028 —

\ 032 —

036 —

l 038 —

400 45,81
404 — ■

*** 43,62
0406 90 91 900 \ —

0406 90 93 000 I —

0406 90 97 000 —

0406 90 99 000 I —

2309 10 15 010 I :—

2309 10 15 100 —

2309 10 15 200 21,00
2309 10 15 300 28,00
2309 10 15 400 35,00
2309 10 15 500 I 42,00
2309 10 15 700 49,00
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

2309 10 15 900 I — '

2309 10 19 010 I —

2309 10 19 100 \ —

2309 10 19 200 \ 21,00
2309 10 19 300 \ 28,00
2309 10 19 400 \ 35,00
2309 10 19 500 \ 42,00
2309 10 19 600 \ 49,00
2309 10 19 700 \ 52,50
2309 10 19 800 \ 56,00
2309 10 19 900 \ —

2309 1070010 \ —

2309 10 70 100 21,00
2309 10 70 200 Il 28,00
2309 10 70 300 Il 35,00
2309 10 70 500 Il 42,00
2309 10 70 600 Il 49,00
2309 10 70 700 56,00
2309 10 70 800 61,60
2309 10 70 900 —

2309 90 35 010 —

2309 90 35 100 —

2309 90 35 200 21,00
2309 90 35 300 Il 28,00
2309 90 35 400 35,00
2309 90 35 500 42,00
2309 90 35 700 Il 49,00
2309 90 35 900 —

2309 90 39 010 Il —

2309 90 39 100 Il — •

2309 90 39 200 Il 21,00
2309 90 39 300 Il 28,00
2309 90 39 400 Il 35,00
2309 90 39 500 Il 42,00
2309 90 39 600 Il 49,00
2309 90 39 700 Il 52,50
2309 90 39 800 Il 56,00
2309 90 39 900 Il —

2309 90 70 010 —

2309 90 70 100 21,00
2309 90 70 200 Il 28,00
2309 90 70 300 35,00
2309 90 70 500 42,00
2309 90 70 600 Il 49,00
2309 90 70 700 Il 56,00
2309 90 70 800 Il 61,60
2309 90 70 900 I —
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(*) Die Bestimmungscodenummerh sind die, welche im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 420/90 der Kommission (ABl.
Nr. L 44 vom 20. 2. 1990, S. 15) angegeben wurden.
Für die anderen als die jeweils einem »Erzeugniscode" entsprechenden Bestimmungen ist der mit „***" gekennzeichnete
Betrag der Erstattung anzuwenden.
Ist keine Bestimmung angegeben, so sind die Beträge der Erstattung bei der Ausfuhr nach allen anderen als den in
Artikel 1 Absätze 2 und 3 genannten Bestimmungen anwendbar.

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geän
derte Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 )
bestimmt.
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ANHANG II

zur Verordnung der Kommission vom 17 . September 1990 zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 3846/87 zur Erstellung einer Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse

für Ausfuhrerstattungen

KN-Code Warenbezeichnung Erzeugniscode

0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte
Milch (einschließlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao :

ex 0403 90 — andere :

— — weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten oder Kakao :

— — — in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form :
— — — — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von (2) :

0403 90 1 1 — — — — — 1,5 GHT oder weniger 0403 90 11 000

0403 90 13 — — — — — mehr als 1,5 bis 27 GHT : I
— höchstens 11 GHT 0403 90 13 200

— über 11 bis 17 GHT 0403 90 13 300

— über 17 bis 25 GHT 0403 90 13 500

— über 25 GHT 0403 90 13 900

0403 90 19 — — — — — mehr als 27 GHT

— — — — andere, mit einem Milchfettgehalt von (4) :
0403 90 19 000

0403 90 31 — — — — — 1,5 GHT oder weniger 0403 90 31 000

0403 90 33 — — — — — mehr als 1,5 bis 27 GHT : ll
— höchstens 11 GHT 0403 90 33 200

I — über 11 bis 17 GHT 0403 90 33 300

— über 17 bis 25 GHT 0403 90 33 500

1 - über 25 GHT 0403 90 33 900

0403 90 39 — — — — — mehr als 27 GHT

— — — andere :

— — — — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von (') :

0403 90 39 000

0403 90 51 — — — — — 3 GHT oder weniger : Il
- bis 1,5 GHT 0403 90 51 100

— über 1,5 GHT 0403 90 51 300

0403 90 53 — — — — — mehr als 3 bis 6 GHT 040390 53 000

0403 90 59 — — — — — mehr als 6 GHT : Il
I - bis 10 GHT 0403 90 59 110

— über 10 bis 17 GHT 0403 90 59 140

— über 17 bis 21 GHT 0403 90 59 170

- über 21 bis 35 GHT 0403 90 59 310

— über 35 bis 39 GHT 0403 9b 59 340
- über 39 bis 45 GHT 0403 90 59 370

— über 45 bis 68 GHT 0403 90 59 510

- über 68 bis 80 GHT 0403 90 59 540

— über 80 GHT 0403 90 59 570

— — — andere, mit einem Milchfettgehalt von (4) : ll
0403 90 61 — — — — — 3 GHT oder weniger : Il

- bis 1,5 GHT 0403 90 61 100

— über 1,5 GHT 0403 90 61 300

0403 90 63----- mehrals3bis6GHT 0403 90 63 000

0403 90 69 — — — — — mehr als 6 GHT 0403 90 69 000
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2660/90 DER KOMMISSION
vom 17 . September 1990

zur Festsetzung des Höchstkaufpreises und der im Rahmen der 30. Teilausschrei
bung des Ankaufs von Rindfleisch zur Intervention gemäß der Verordnung

(EWG) Nr. 1627/89 ankaufbaren Mengen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

der sich zwischen den gebotenen Preisen bzw. Mengen
ergebenden Unterschiede, mit mehreren Koeffizienten
gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
859/89 verringert werden .

Da ferner für bestimmte Mitgliedstaaten oder Gebiete von
Mitgliedstaaten und für bestimmte Qualitätsgruppen die
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5 erster Gedanken
strich der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 erfüllt sind, sind
alle entsprechenden Angebote anzunehmen, die nicht
über 80 % des Interventionspreises liegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 571 /89 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 859/89 der Kommis
sion vom 29. März 1989 mit Durchführungsbestim
mungen für die Interventionsmaßnahmen für Rind
fleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2271 /90 (4), wurde mit der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 der Kommission vom 9. Juni 1989 über den
Ankauf von Rindfleisch durch Ausschreibung (*), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2416/90 (*),
eine Ausschreibung eröffnet.

Nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
859/89 ist für eine Teilausschreibung unter Berücksichti
gung der erhaltenen Angebote ein Höchstkaufpreis der
Qualität R3 festzusetzen . Nach Artikel 12 derselben
Verordnung werden nur die Angebote berücksichtigt, bei
denen der vorgeschlagene Preis den genannten Höchst
preis nicht überschreitet.

Artikel 1

Für die mit der Verordnung (EWG) Nr. 1 627/89 eröffnete
30. Teilausschreibung gilt folgendes :

a) Kategorie A :
— der Höchstkaufpreis beträgt 273 ECU/100 kg für
Tierkörper oder Tierkörperhälften der Qualität R3 ;

— die Höchstmenge an Tierkörpern oder Tierkörper
hälften beträgt 16 657 Tonnen. Die angebotenen
Mengen zu einem Preis von mehr als 268
ECU/100 kg werden gemäß Artikel 11 Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 859/89 um 75 %
vermindert. Die zu einem Höchstpreis von 268
ECU/100 kg oder weniger angebotenen Mengen
werden um 40 % vermindert ;

b) Kategorie C :
i) Mitgliedstaaten oder Gebiete von Mitgliedstaaten,
für die die Bedingungen von Artikel 6 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 805/68 erfüllt sind :

— der Höchstkaufpreis beträgt 273 ECU/100 kg
für Tierkörper oder Tierkörperhälften der
Qualität R3 ;

— die Höchstmenge beträgt 162 Tonnen. Die
angebotenen Mengen zu einem Preis von mehr
als 268 ECU/100 kg werden gemäß Artikel 11
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 859/89 um
75 % vermindert. Die zu einem Höchstpreis
von 268 ECU/100 kg oder weniger angebotenen
Mengen werden um 40 % vermindert ;

Nach Prüfung der für die 30 . Teilausschreibung einge
reichten Angebote und, gemäß Artikel 6 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 805/68, unter Berücksichtigung
der sich an eine zweckmäßige Marktstützung stellenden
und durch die jahreszeitliche Entwicklung der Schlach
tungen bedingten Erfordernisse sollten der Höchstkauf
preis sowie die Mengen festgesetzt werden, die zur Inter
vention angenommen werden können.

Da derzeit mehr angeboten wird als gekauft werden kann,
sollten die ankaufbaren Mengen durch Multiplikation mit
einem Koeffizienten oder gegebenenfalls, nach Maßgabe

(') ABl. Nr. L 148 vom 28 . 6. 1968 , S. 24.
O ABl. Nr. L 61 vom 4. 3 . 1989, S. 43.
(3) ABl. Nr. L 91 vom 4. 4. 1989, S. 5.
(4) ABl. Nr. L 204 vom 2. 8 . 1990, S. 45.
O ABl. Nr. L 159 vom 10. 6. 1989, S. 36.
fä ABl . Nr. L 227 vom 21 . 8 . 1990, S. 6.
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ii) Mitgliedstaaten oder Gebiete von Mitgliedstaaten,
für die die Bedingungen von Artikel 6 Absätz 5
erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr.
805/68 erfüllt sind :

— der Höchstkaufpreis beträgt 274,4 ECU/100 kg
für Tierkörper oder Tierkörperhälften der
Qualität R3 ;

— die Höchstmenge beträgt 23 129 Tonnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2661/90 DER KOMMISSION
vom 14. September 1990

über Lieferungen von Getreide im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ^), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 0, insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Ländern und
Empfängerorganisationen 33 763 Tonnen Getreide zuge
teilt.

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8 . Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die

Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin
gungen sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich
daraus ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft
wird Getreide bereitgestellt zur Lieferung an die in den
Anhängen aufgeführten Begünstigten gemäß Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 zu den in den Anhängen aufge
führten Bedingungen . Die Zuteilung der Lieferungen
erfolgt im Wege der Ausschreibung.

Es wird davon ausgegangen, daß der Zuschlagsempfänger
die geltenden allgemeinen und besonderen Geschäftsbe
dingungen kennt und akzeptiert. Andere in seinem
Angebot enthaltene Bedingungen oder Vorbehalte gelten
als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 14. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 174 vom 7. 7 . 1990, S. 6.
¥) ABl . Nr. L 136 vom 26. 5. 1987, S. 1 . (<) ABl . Nr. L 204 vom 25. 7. 1987, S. 1 .
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ANHANG I

PARTIE A

1 . Maßnahmen Nrn.('): 637/90 bis 639/90

2. Programm : 1990

3 . Begünstigter : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang II

6 . Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizenmehl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 6)

8 . Gesamtmenge : 622 Tonnen (852 Tonnen Getreide)
9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4) f) (8) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter II B 2 c))
Beschriftung der Säcke (mit Buchstaben von mindestens 5 cm Höhe) :
Siehe Anhang II

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12 . Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

16 . Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . bis 30 . 11 . 1990
18 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16. 10 . 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 15 . 11 . bis 15 . 12. 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (s) :
Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 ,
200, rue de la Loi , B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B / 25670 B)

25 . Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) :
Die am 17. 9 . 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl . Nr.
L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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PARTIEN B und C

1 . Maßnahmen Nrn. (') : 667/90 bis 669/90 (Partie B), 582/90 (Partie C)

2. Programm : 1990

3 . Begünstigter : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40 , Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4. Vertreter des Begünstigten (z) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang II

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizenmehl

7 . Merkmale und Qualität der "Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 6)

8 . Gesamtmenge : 13 106 Tonnen (17 955 Tonnen Getreide)

9 . Anzahl der Partien : 2 (Partie B : 3 546 Tonnen ; Partie C : 9 560 Tonnen)
10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4)(8) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent

lichtes Verzeichnis (unter II B 2 c))
Beschriftung der Säcke (mit Buchstaben von mindestens 5 cm Höhe) :
Siehe Anhang II

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen — fob gestaut (')

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15 . Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . bis 30 . 11 . 1990
18 . Lieferfrist : —

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung
20 . Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16 . 10. 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 15 . 11 . bis 15 . 12. 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu
24. Anschrift für die Angebötsabgabe f5) :

Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B / 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) :
Die am 17. 9 . 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl . Nr.
L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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PARTIE D

1 . Maßnahmen Nrn. ('): 700/90 bis 703/90

2. Programm : 1990

3 . Begünstigter : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe im ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang II

6 . Bereitzustellendes Erzeugnis : Haferflocken

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) :
Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II A 9)

8 . Gesamtmenge : 108 Tonnen ( 186 Tonnen Getreide)
9 . Anzahl der Partien : 1

1 0. Aufmachung und Kennzeichnung (4) f) (8) :
Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II B 3)
Beschriftung der Säcke (mit Buchstaben von mindestens 5 cm Höhe) :
Siehe Anhang II

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

1 2. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13. Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17 . Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . bis 30. 11 . 1990

1 8 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10. 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer, zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16 . 10 . 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im, Verschiffungshafen : 15. 11 . bis 15. 12. 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (5) :
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25 . Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) :
Die am 17. 9 . 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl .
Nr. L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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PARTIEN E und F

1 . Maßnahmen Nrn. (') : 692/90 und 693/90 (Partie E) und 524/90 (Partie F)
2. Programm : 1990

3. Begünstigter : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang II
6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscode 1006 30 94 900 oder 1006 30 96 900)

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 10)

8 . Gesamtmenge : 1 154 Tonnen (2 770 Tonnen Getreide)

9 . Anzahl der Partien : 2 (Partie E : 200 Tonnen ; Partie F : 954 Tonnen)

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4) (8) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter II B 1 c))
Beschriftung der Säcke (mit Buchstaben von mindestens 5 cm Höhe) : Siehe Anhang II

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . bis 30 . 11 . 1990
18 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16 . 10 . 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 15 . 11 . bis 15. 12 . 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (^ :
Bureau de laide alimentaire , à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 ,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (') :
Die am 17. 9 . 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl .
Nr. L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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PARTIE G

1 . Maßnahme Nr. (') : 729/90

2. Programm : 1990

3. Begünstigter : Republik Kap Verde

4. Vertreter der Begünstigten (2) : Empresa Publica de Abastecimento (EMPA) :
— Praia, CP 104, tel . 24 93 05, telex 6054 EMPA CV,
— Mindelo, CP 148, tel. 23 69-27 81 , telegramm EMPA, S. Vicente

5. Bestimmungsort oder -land : Republik Kap Verde

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscode 1 006 30 94 900 oder 1 006 30 96 900)
7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl . Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 10)

8 . Gesamtmenge : 5 000 Tonnen ( 12 000 Tonnen Getreide)

9. Anzahl der Partien : 1 (2 Teilmengen : Gl : 3 250 Tonnen Praia ; G2 : 1 750 Tonnen Mindelo)

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II B 1 c)). Beschriftung der Säcke (mit Buchstaben von mindestens 5 cm Höhe) :
„ACÇÃO N? 729/90 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A
REPÚBLICA DE CABO VERDE"

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

1 3 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : Praia und Mindelo

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 1 . bis 15 . 11 . 1990

18 . Lieferfrist : 15 . 12. 1990

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16. 10. 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 1 5. bis 30. 11 . 1 990

c) Lieferfrist : 31 . 12. 1990

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 1 20, bureau 7/58,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) :
Die am 17. 9. 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl .
Nr. L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.
(2) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission :
Siehe im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 227 vom 7. September 1985, Seite 4, veröf
fentlichtes Verzeichnis.

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende
Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betref
fend die Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.
In der Bescheinigung über die radioaktivte Belastung ist der Gehalt an Cäsium 134 und 137 anzugeben.
Der Zuschlagsempfänger überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgende
Dokumente (Partien A bis F) :
— Ursprungszeugnis,
— pflanzengesundheitliches Zeugnis.

(4) Im Hinblick auf eine eventuelle Umfüllung muß der Zuschlagsempfänger 2 % leere Säcke derselben
Qualität wie die die Ware enthaltenden Säcke liefern. Diese Säcke müssen außer der Aufschrift auch ein
großes R tragen.

0 Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungsga
rantie vor dem in Ziffer 20 dieses Anhangs angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu erbringen :
— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieses Anhangs aufgeführte Büro
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(*) Die Verordnung (EWG) Nr. 2330/87 der Kommission (ABl . Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2226/89 (ABl . Nr. L 214 vom 25. 7. 1989, S. 10), ist
anwendbar, was die Ausfuhrerstattung und gegebenenfalls die Währungs- und Beitrittsausgleichsbeträge,
den repräsentativen Kurs und den monetären Koeffizienten anbelangt. Der in Artikel 2 der gleichen
Verordnung aufgeführte Tag ist derjenige, welcher in Ziffer 25 dieses Anhangs angegeben ist.

Q Lieferung in Containern von 20 Fuß. Bedingungen FCL/LCL. Der Lieferant übernimmt die Kosten für
das Verbringen frei Terminal im Verladehafen, gestapelt. Der Empfänger übernimmt die folgenden
Verladekosten, auch die für den Abtransport der Container vom Terminal . Artikel 13 Ziffer 2 zweiter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 ist nicht anwendbar.

Der Zuschlagsempfänger muß dem Empfänger eine vollständige Ladeliste eines jeden Containers über
mitteln, in der die Anzahl Säcke aufgeführt ist, die zu jeder in der Ausschreibungsbekanntmachung
aufgeführten Verladenummer gehören.

Der Zuschlagsempfänger muß jeden Container mit einer numerierten Plombe verschließen, deren
Nummer dem Spediteur des Begünstigten mitgeteilt wird.

(®) Der Lieferant sendet ein Duplikat der Originalrechnung an :
M. De Keyzer und Schütz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam.

(') Abweichend von Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe f) und Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
2200/87 muß der angebotene Preis die Verlade- und Lagerkosten einschließen. Für die Verladung und
Lagerung ist der Zuschlagsempfänger verantwortlich.

( I0) Bei der Strahlenbelastungsbescheinigung muß es sich um eine amtliche, für Ägypten beglaubigte
Bescheinigung handeln.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Designación
del lote

Parti

Cantidad total del lote
(en toneladas)
Totalmængde

(tons)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde

(tons)

Beneficiario

Modtager

País destinatario

Modtagerland

Inscripción en el embalaje

Emballagens påtegning

Bezeichnung
der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας

Gesamtmenge
der Partie
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)

Teilmengen
(in Tonnen)

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Empfänger

Δικαιούχος

Bestimmungsland

Χώρα
προορισμού

Aufschrift auf der Verpackung

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Lot

Désignation
du lot

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Designação
do lote

Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale du lot
(en tonnes)

Quantità totale
della partita
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid
van de partij

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

Partial quantities
(in tonnes)

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Deelhoeveelheden
(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Beneficiary

Bénéficiaire

Beneficiario

Begunstigde

Beneficiário

Recipient country

Pays destinataire

Paese destinatario

Bestemmingsland

País destinatário

Markings on the packaging

Inscription sur l'emballage

Iscrizione sull'imballaggio

Aanduiding op de verpakking

Inscrição na embalagem

A 622 214 Caritas
Germany

Chile Acción n0 637/90 / Harina de trigo / 900409 /
Antofagasta / Donación de la Comunidad
Económica Europea / Destinado a la
distribución gratuita

210 AATM Chile Acción n0 638/90 / Harina de trigo / 901702 /
Coyahique vía Valparaíso / Donación de la
Comunidad Económica Europea / Destinado a la
distribución gratuita

198 CAM Egypt (10) Action No 639/90 / Wheat flour / 902020 /
Cairo via Alexandria / Gift of the European
Economic Community / For free distribution

B 3 546 1 238 Caritas
Germany

Chile Acción n0 667/90 / Harina de trigo / 900407 /
Concepción vía Talcahuano / Donación de la
Comunidad Económica Europea / Destinado a la
distribución gratuita

2152 Caritas
Germany

Chile Acción n0 668/90 / Harina de trigo / 900408 /
Santiago de Chile vía Valparaíso / Donación de
la Comunidad Económica Europea / Destinado a
la distribución gratuita

156 Caritas
Germany

Chile Acción n0 669/90 / Harina de trigo / 900410 /
Coquimbo / Donación de la Comunidad
Económica Europea / Destinado a la
distribución gratuita

C 9 560 9 560 Oxfam B Vietnam Action No 582/90 / Wheat flour / Vietnam /
Oxfam B / 900815 / Ho Chi Minh / Gift of the
European Economic Community / For free
distribution

D 108 24 - AATM Côte d'Ivoire Action n0 700/90 / Flocons d'avoine / 901727 /
Abidjan / Don de la Communauté économique
européenne / Pour distribution gratuite

36 AATM Madagascar Action n0 701 /90 / Flocons d'avoine / 901732 /
Toliary / Don de la Communauté économique
européenne / Pour distribution gratuite

24 AATM Madagascar Action n0 702/90 / Flocons d'avoine / 901738 /
Toamasina / Don de la Communauté
économique européenne / Pour distribution
gratuite

24 AATM Madagascar Action n° 703/90 / Flocons d'avoine / 901746 /
Fianarantsoa via Toamasina / Don de la
Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite
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Designación
del lote

Parti

Cantidad total del lote
(en toneladas)
Totalmængde

(tons)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde

(tons)

Beneficiario

Modtager

País destinatario

Modtagerland

Inscripción en el embalaje

Emballagens påtegning

Bezeichnung
der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας

Gesamtmenge
der Partie
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)

Teilmengen
(in Tonnen)

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Empfänger

Δικαιούχος

Bestimmungsland

Χώρα
προορισμού

Aufschrift auf der Verpackung

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Lot

Désignation
! du lot

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Designação
do lote

Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale du lot
(en tonnes)

Quantità totale
della partita
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid
van de partij

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

Partial quantities
(in tonnes)

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Deelhoeveelheden
(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Beneficiary

Bénéficiaire

Beneficiario

Begunstigde

Beneficiário

Recipient country

Pays destinataire

Paese destinatario

Bestemmingsland

País destinatário

Markings on the packaging

Inscription sur l'emballage

Iscrizione sull'imballaggio

Aanduiding op de verpakking

Inscrição na embalagem

E 200 140 Euronaid Bangladesh Action No 692/90 / Rice / 902041 / Chittagong
/ Gift of the European Economic Community /
For free distribution

60 Euronaid Bangladesh Action No 693/90 / Rice / 902042 / Chittagong
/ Gift of the European Economic Community /
For free distribution

F 954 954 Euronaid Nicaragua Acción n0 524/90 / Arroz / 901113 / Managua
vía Corinto / Donación de la Comunidad
Econòmica Europea / Destinado a la
distribución gratuita
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2662/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

über die Lieferung von raffiniertem Rapsöl im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.
Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Ländern und
Empfängerorganisationen 1 290 Tonnen raffiniertes
Rapsöl zugeteilt.

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8 . Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die

Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin
gungen sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich
daraus ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft
wird raffiniertes Rapsöl bereitgestellt zur Lieferung an die
in den Anhängen aufgeführten Begünstigten gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 zu den in den Anhängen
aufgeführten Bedingungen. Die Zuteilung der Liefe
rungen erfolgt im Wege der Ausschreibung.

Es wird davon ausgegangen, daß der Zuschlagsempfänger
die geltenden allgemeinen und besonderen Geschäftsbe
dingungen kennt und akzeptiert. Andere in seinem
Angebot enthaltene Bedingungen oder Vorbehalte gelten
als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

s

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30 . 12. 1986, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 174 vom 7. 7. 1990, S. 6.
¥) ABl . Nr. L 136 vom 26 . 5 . 1987, S. 1 . (4) ABl . Nr. L 204 vom 25. 7. 1987, S. 1 .
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ANHANG I

1 . Maßnahme Nr. (') : 730/90

2. Programm : 1990

3 . Begünstigter : Republik Kap Verde

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Empresa Publica de Abastecimento (EMPA), Praia, CP 104, (Tel.:
24 93 05, Telex 6054 EMPA CV) ; Mindelo, CP 148, (Tel .: 2369 — 2781 , Telegramm EMPA, S.
Vincente)

5 . Bestimmungsort oder -land : Kap Verde

6 . Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7 . Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes
Verzeichnis (unter III A 1 )

8 . Gesamtmenge : 800 Tonnen netto

9 . Anzahl der Partien : 2 (A : 500 Tonnen — Praia ; B : 300 Tonnen — Mindelo)

10 . Aufmachung und Kennzeichnung f) (8) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III B)
— Die Kanister und Kartons müssen folgende Aufschrift tragen :

»ACÇÃO N? 730/90 / ÓLEO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À
REPÚBLICA DE CABO VERDE"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

1 2. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13 . Verschiffungshafen : —

14 . Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : Mindelo, Praia

16 . Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 29 . 10 . — 7. 12 . 1990

18 . Lieferfrist : 31 . 12 . 1990

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (4) : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr ;

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16. 10 . 1990, 12 Uhr ;
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 13 . 11 . — 21 . 12. 1990

c) Lieferfrist : 14. 1 . 1991

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 1 5 ECU/Tonne

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :
Bureau de l'aide alimentaire , à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120 , bureau 7/58 , 200,
rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25 . Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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ANHANG II

1 . Maßnahme Nr.('): 714/90

2. Programm : 1989 1

3 . Begünstigter : Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service Logistique, Case
Postale 372, CH-1211 Genève 19, Tel . 734 55 80, Telex 22555 LRCS CH, Telefax 733 03 95

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Ethiopian Red Cross Society — Ras Desta Damtew Avenue — PO
Box 195 — Addis Ababa — Tel . 44 93 64 / 15 90 74 : Telefax : 51 26 43 — Telex : 21338 ERCS ET

5. Bestimmungsort oder -land : Äthiopien

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) (6) (10) :
Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter III AI )

8 . Gesamtmenge : 450 Tonnen netto
9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (8) (9) :
Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter I 3 3 und III B) :
— Metallkanister von 5 Liter ; 4 Kanister pro Karton — auf standardisierten Paletten, unter Plastikfilm

zu liefern,

— die Metallkanister und Kartons müssen folgende Aufschrift tragen :
»ACTION No 714/90 / ein rotes Kreuz / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS AND RED CRES
CENT SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —

15. Löschhafen : Assab

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine
Lieferung frei Verschiffungshafen : 29 . 10 . — 7. 12. 1990

18 . Lieferfrist : 7. 1 . 1991

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (4) : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Fall einer zweiten Ausschreibung :

a) Frist für die Angebotsabgabe : 16 . 10 . 1990, 12 Uhr ;
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung frei
Verschiffungshafen : 13 . 11 . — 21 . 12. 1990

c) Lieferfrist : 21 . 1 . 1991

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 15 ECU/t

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :
Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 ,
200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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ANHANG III

1 . Maßnahme Nr. (') : 901 /89

2. Programm : 1989

3 . Begünstigter : Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service Logistique, Case
Postale 372, CH-1211 Genève 19, Tel. 734 55 80, Telex 22555 LRCS CH, Telefax 733 03 95

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Cruz Roja Boliviana —Avenida Simon Bolívar N° 1515 — La Paz —
Tel.: 34 09 48 / 32 65 68 — Telex : 3318 BOLCRUZ

5. Bestimmungsort oder -land : Bolivien

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3)(6)(10)(n) :
Siehe im ABl . Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter III AI)

8 . Gesamtmenge : 40 Tonnen netto
9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (8) :
Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter 13 3 und III B) :
— Metallkanister von 5 Liter ; 4 Kanister pro Karton — in Containern von 20 Fuß zu liefern
— die Metallkanister und Kartons müssen folgende Aufschrift tragen :

„ACCIÓN N° 901 /89 /i ein rotes Kreuz / ACEITE VEGETAL / DONACIÓN DE LA COMU
NIDAD ECONOMICA EUROPEA / ACCIÓN DE LA LIGA DE LAS SOCIEDADES DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (LICROSS) / DISTRIBUCIÓN GRATUITA / LA
PAZ"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Bestimmungsort

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : Arica

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle
Cuba N° 1155, La Paz

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine
Lieferung frei Verschiffungshafen : 29. 10 . — 12. 11 . 1990

18 . Lieferfrist : 24. 12. 1990

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (4) : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 16. 10. 1 990, 1 2 Uhr ;
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung frei
Verschiffungshafen : 13 . 11 . — 1 . 12. 1990

c) Lieferfrist : 7. 1 . 1991

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 15 ECU/t

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :
Bureau de laide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
200, rue de la Loi , B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.
(2) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission :

Siehe im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 227 vom 7. September 1985, Seite 4, veröf
fentlichtes Verzeichnis .

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende
Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betref
fend die Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.

(4) Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe g) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 ist nicht auf die Einreichung der
Angebote anwendbar.

(*) Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 unter Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungs
garantie vor dem in Ziffer 20 dieser Anhänge angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu
erbringen :
— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieser Anhänge aufgeführte Büro
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel :

235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05 .

(6) Der Zuschlagsempfänger überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgendes
Dokument :

— Ursprungserzeugnis .

f) Das pflanzliche Öl befindet sich in luftdicht verschlossenen Kanistern aus hochverdichtetem Polyäthylen,
die folgenden Merkmalen entsprechen :
— Inhalt : 5 Liter,
— Art des Materials : Lupolen 5661 B oder Gleichwertiges ;
— Gewicht : 230 g min ;
— Druckfestigkeit : 350 N min ., 460 N max.

Die Kanister müssen an zwei Flachseiten stapelbar sein, einen eingebauten Griff und einen aufschraub
baren Verschluß mit einer Versiegelungsvorrichtung aufweisen . Jeweils 4 Kanister sind in einem Karton '
verpackt.

Karton : Siehe Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C vom 14. August 1987, Seite 3 (unter
13 3 1 ), zusätzlich mit einem Stegsatz versehen .

(*) In bezug auf Verpackung und Haltbarmachung gelten die im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. C 216 vom 14. August 1987, S. 7, für Butteroil festgelegten Bestimmungen (I 3 3). Allerdings
wird keine luftdichte Verschließung unter Stickstoffatmosphäre gefordert.

(') In den Frachtbrief ist einzufügen :
„Diese Lösung ist eine Nahrungsmittelhilfe der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Kosten für
Koordinierung und Überwachung sind in der Fracht nicht inbegriffen. Folglich ist die gewöhnlich zu
entrichtende Abgabe von 1,5 US-Dollar für dieses Schiff nicht zu erheben ."

( ,0) Der Zuschlagsempfänger tritt mit dem Begünstigten baldmöglichst zur Bestimmung der erforderlichen
Versandbescheinigungen in Verbindung.

(") Der Zuschlagsempfänger überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgende
Dokumente :

Ein Schenkungszertifikat, ausgestellt von der Liga, beglaubigt durch ein bolivianisches Konsulat.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2663/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

über die Lieferung von Weichweizen an die Volksrepublik Bangladesch im
Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gungen sowie das Verfahren der Bestimmung der sich
daraus ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

Mit ihrem Beschluß vom 23. Juli 1990 über die Gewäh
rung einer Nahrungsmittelhilfe für Bangladesch hat die
Kommission diesem Land 150 000 Tonnen Getreide zur
Lieferung frei Löschhafen, ungelöscht, zugeteilt.

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8 . Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die
Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Zur Zuteilung von Weichweizen für Bangladesch gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 und gemäß den
Bedingungen im Anhang I dieser Verordnung wird eine
Ausschreibung eröffnet.

Jedes eingereichte Angebot soll verfaßt werden, wobei die
Kosten und Beschränkungen berücksichtigt werden
müssen, welche aus der spezifischen Klausel resultieren,
die durch den Briefwechsel zwischen der Kommission
und dem Empfänger festgesetzt wird, zum Teil veröffent
licht in Anhang II . Im besonderen sollte die Liegezeit auf
der Grundlage einer täglichen Entladequote von durch
schnittlich 2 000 Tonnen festgelegt werden, so daß das
dem Empfänger von der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft entrichtende Eilgeld zu Lasten des Zuschlags
empfängers geht.

Es wird davon ausgegangen, daß der Zuschlagsempfänger
die geltenden allgemeinen und besonderen Geschäftsbe
dingungen kennt und akzeptiert. Andere in seinem
Angebot enthaltene Bedingungen oder Vorbehalte gelten
als nicht geschrieben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, & 1 .
0 ABl. Nr. L 174 vom 7. 7 . 1990, S. 6 .
O ABl. Nr. L 136 vom 26. 5. 1987, S. 1 .
(*) ABl . Nr. L 204 vom 25. 7. 1987, S. 1 .
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ANHANG I

PARTIEN A, B, C und D

1 . Maßnahmen Nrn.:(') 786/90 (Partie A), 787/90 (Partie B), 788/90 (Partie C), 789/90 (Partie D)

2. Programm : 1990

3. Begünstigter : Bangladesch

4. Vertreter der Begünstigten (2) : The; Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka/
Bangladesh

5. Bestimmungsort oder -fand : Bangladesch

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizen

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) :
. Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter II A 1 )

8 . Gesamtmenge : 150 000 Tonnen

9. Anzahl der Partien : 4 (Partie A : 37 500 Tonnen ; Partie B : 37 500 Tonnen ; Partie C : 37 500
Tonnen ; Partie D : 37 500 Tonnen)

10. Aufmachung und Kennzeichnung : lose Schüttung

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — ungelöscht

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —

15. Löschhafen : Chittagong und/oder Chalna

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : Partien A und B : 15. bis 31 . 10 . 1990 ; Partien C und D : 1 . bis 15 . 11 .
1990

18 . Lieferfrist : Partien A und B : 30. 11 . 1990 ; Partien C und D : 1 , bis 15. 12. 1990

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 2. 10. 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 9. 10 . 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : Partien A und B : 1 . bis 15. 11 . 1990 ; Partien C und D : 15. bis 3.0 . 11 . 1990

c) Lieferfrist : Partien A und B : 15. 12. 1990 ; Partien C und D : 16. bis 31 . 12. 1990

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (4)
Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200,
rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, (Telex : AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (s) :

Die am 17. 9 . 1990 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2518/90 der Kommission (ABl . Nr. L
237 vom 1 . 9. 1990, S. 35) festgesetzte Erstattung
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.
(2) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission :
Mr. J. Bailly, Head of Office, Delegation EEC, Dhaka Office, House CES (E) 19, Road 128, Gulhan,
Dhaka 12, Bangladesh (Telex : 642501 CECO-BJ ; Telefax : (8802) 88 31 18).

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Beschei
nigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die
Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.
In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt an Cäsium 134 und 137 anzugeben.

(4) Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungsgarantie
vor dem in Ziffer 20 dieser Anhänge angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu erbringen :
— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieser Anhänge aufgeführte Büro
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

0 Die Verordnung (EWG) Nr. 2330/87 der Kommission (ABl . Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2226/89 (Abi . Nr. L 214 vom 25. 7 . 1989, S. 10), ist
anwendbar, was die Ausfuhrerstattung und gegebenenfalls die Währungs- und Beitrittsausgleichbeträge,
den repräsentativen Kurs und den monetären Koeffizienten anbelangt. Der in Artikel 2 der gleichen
Verordnung aufgeführte Tag ist derjenige, welcher in Ziffer 25 dieser Anhänge angegeben ist.
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ANHANG II

ZUTEILUNG EINER NAHRUNGSMITTELHILFE AN BANGLADESCH IM RAHMEN DES
PROGRAMMS 1990

1 . Löschbedingungen
Der »Begünstigte" übernimmt das Löschen von 150 000 Tonnen Weizen unter folgenden Bedingungen :

i

2. Zu charternder Schiffstyp

Es ist geplant, 4 Schiffe (selbsttrimmende Massengutfrachter) zu chartern, die jeweils rund 37 500
Tonnen Weizen befördern. Das Schiff soll über mindestens 5 Luken verfügen und mit mindestens
einem Kran/Derrick-Kran ausgerüstet sein (Hebefähigkeit mindestens 10 t). Es soll in die äußere Anker
reede von Chittagong einlaufen können ; dort soll es nach erforderlicher Leichterung auf Wunsch des
Begünstigten zur Chittagong Landungsbrücke verholt werden bzw. dort anlegen können und entweder
nach dem Löschen der vorgeschriebenen Menge und dem Erreichen des zulässigen Tiefgangs zum
Abschluß des Löschens oder direkt zum Abschluß des Löschens nach Mongla fahren. Für Schiffe, die
trotz des Erreichens des zulässigen Tiefgangs für die Landungsbrücke von Chittagong-Silos oder Chitta
gong-Hafen aufgrund ihrer Länge nicht in den Hafen Chittagong einlaufen können, kann weiteres
Leichtern auf den im Hafen Mongla zulässigen Tiefgang vorgenommen werden. Der Kosten- und Zeit
aufwand dafür geht zu Lasten der Reeder.

3 . Löschvorrichtung

Die Schiffe haben dem Begünstigten in den Löschhäfen kostenfrei Winden und/oder Kräne sowie die
Antriebsleistung dazu, Gien und Falle in gutem Betriebszustand sowie ausreichende Beleuchtung für
gegebenenfalls erforderliche Nachtarbeit an Bord, an Deck und in den Laderäumen zur Verfügung zu
stellen. Ferner haben die Schiffe im Lade- und Löschhafen auf eigene Kosten Windenleute zu stellen .

4. Angabe der voraussichtlichen Ankunftszeit (eta) des Schiffs
Der Kapitän hat bei den Beauftragten des Begünstigten, Movements Chittagong — Telex 642237 CMS
C BJ — (bei gleichzeitiger Benachrichtigung von Bengalship Chittagong — Telex 66277 BSC BJ —
und Movestore Dhaka — Telex 642230 CMS BJ), über Funk/Kabel zehn Tage vor dem Eintreffen irp
ersten Löschhafen, d. h . Chittagong, Löschanweisungen einzuholen und dabei eta und Tiefgang anzu
geben. Die Löschanweisungen werden dem Schiff innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Anfrage des
Kapitäns übermittelt.
Der Kapitän hat dem Beauftragten des Begünstigten, d. h. Movements Chittagong, Bengalship Chitta
gong und Movestore Dhaka, folgende Angaben zu machen :
a) beim Auslaufen aus dem Ladehafen :

i) Lademenge,
ii) Tiefgang bei der Ankunft,
iii) TPI (Tonne je Zoll) ;

b) 10 Tage vorher voraussichtliche eta Hafen Chittagong,
5 Tage vorher voraussichtliche eta Hafen Chittagong,
72 Stunden vorher endgültige eta Hafen Chittagong,
48 Stunden vorher endgültige eta Hafen Chittagong,
24 Stunden vorher endgültige eta Hafen Chittagong.

5. Löschplätze

Es ist geplant, daß nach Wahl des Begünstigten bis zu 60 % der im Frachtbrief ausgewiesenen Ladung
in Mongla gelöscht werden dürfen, falls der zulässige Tiefgang für den Hafen Mongla erreicht wird. Der
Kosten- und Zeitaufwand für das Leichtern auf der äußeren Ankerreede von Chittagong, um den zuläs
sigen Tiefgang von Mongla zu erreichen (einschließlich der etwaigen Heuer von Leichtern von der
äußeren Ankerreede von Chittagong bis Mongla), geht zu Lasten des Begünstigten.

6. Löschgeschwindigkeit und Löschzeitberechnung
Die Ladung ist vom Begünstigten frei von Risiko und Kosten für die Schiffe mit einer durchschnitt
lichen Geschwindigkeit von 2 000 metrischen Tonnen per Wetter-Arbeitstag von 24 aufeinanderfol
genden Stunden von Chittagong und Mongla zu löschen . Die Zeit von 12.00 Uhr mittags am
Donnerstag bzw. 17.00 Uhr an Tagen vor einem Feiertag bis 9.00 Uhr am Samstag bzw. am folgenden
Arbeitstag werden nicht mitgerechnet, auch wenn sie gebraucht werden. Die Löschgeschwindigkeit ist
unter Zugrundelegung von fünf oder mehr betriebsbereiten Luken berechnet. Ist die Zahl der betriebs
bereiten Luken niedriger als fünf, so wird die Löschgeschwindigkeit entsprechend verringert.
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Die Löschbereitschaftsanzeige ist nach dem Einlaufen des Schiffs in der äußeren Ankerreede von Chitta
gong oder an der Lotsenstation von Mongla (Hiron Point) auszuhändigen und anzunehmen ; die Liege
zeit beginnt 24 Stunden nach Eingang und Annahme der Löschbereitschaftsanzeige während der
Geschäftsstunden, unabhängig davon, ob das Schiff am Liegeplatz festgemacht hat, oder nicht. Im
Löschhafen wird die Zeit für das Verholen von einer Reede zur anderen, von Reede zu Liegeplatz, von
einem Liegeplatz zum anderen oder von einem Hafen zum anderen auf Kosten des Reeders/Befrachters
nicht als Liegezeit angerechnet.

Sämtliche Löscharbeiten bedürfen der Genehmigung des Kapitäns und sind von ihm zu überwachen,
auch wenn die Stauer von den Empfangsberechtigten entlohnt werden. Der Kosten- und Zeitaufwand
für etwa erforderliches Trimmen geht ausnahmslos zu Lasten des Spediteurs .

Muß ein Leichter auf der Ankerreede von Chittagong und/oder Mongla wegen starker Dünung und/oder
schlechtem Wetter vom Mutterschiff ablegen, so wird der gesamte Zeitverlust nicht als Liegezeit ange
rechnet.

Die Zeiterfassung wird ab dem Zeitpunkt unterbrochen, zu dem der Leichter ablegt, und fortgesetzt,
sobald der Leichter wieder neben dem Mutterschiff angelegt hat.

7. Leichterung im Löschhafen

Das erforderliche Leichtern auf der äußeren Ankerreede von Chittagong wird ausnahmslos von dem
Empfangsberechtigten durchgeführt ; der Kosten- und Zeitaufwand dafür geht ausschließlich zu deren
Lasten. Bei Schiffen, die wegen zu großen Tiefgangs nicht in die äußere Ankerreede einlaufen können,
übernimmt der Befrachter/Reeder auf eigene Kosten das Leichtern auf der Ankerreede von Kutubdia ;
dieses Leichtern gilt als Umladen, und die dafür eingesetzten Leichter werden zu den gleichen Bedin
gungen gelöscht wie das Mutterschiff, wobei die Zeit für das Leichtern in Kutubdia nicht als Liegezeit
angerechnet wird. Beim Leichtern etwa verursachte Kollisionsschäden werden unmittelbar zwischen
dem Reeder des Mutterschiffs und dem Eigner des Leichters geregelt (unabhängig davon, ob sie von den
Reedern/Befrachtern für das Leichtern in Kutubdia oder von den Empfangsberechtigten für das auf der
äußeren Ankerreede geheuert wurden).

Der Kapitän unterstützt den Begünstigten und/oder seine Beauftragten/Agenten/Stauer/Leichterführer
jederzeit, damit ein zügiges Löschen gewährleistet ist. Leichter müssen zur Vermeidung von Schäden mit
Fendern ausgerüstet sein .

8. ...

9. ...

10 . Zahlung

Zahlungen der Kommission an den Begünstigten im Rahmen dieses Anhangs werden wie folgt gestaf
felt :

a) . . .

b)...

c) In Fällen mangelnder Koordinierung zwischen dem Lieferanten und dem Begünstigten oder unzurei
chender Vorrichtungen, die keine der beiden Parteien zu vertreten hat, trifft die Kommission ange
messene besondere Maßnahmen zur Finanzierung der Vorgänge ;

d) in Fällen, in denen gewisse Sonderkosten des Lieferanten vom Begünstigten vorfinanziert werden
müssen, können die entsprechenden Zahlungen direkt von der Kommission im Namen des Begün
stigten an den Lieferanten getätigt werden.

11 . Liegegeld/Eilgeld

Werden die Schiffe nicht mit der in diesem Anhang vorgeschriebenen Geschwindigkeit gelöscht, so
zahlt der Begünstigte ein Liegegeld zu der in der Charter vereinbarten Rate bis zu einem Höchstbetrag
von 8 000 US-Dollar je verlorener Tag.

Für eingesparte Löschzeit im Löschhafen ist dem Begünstigten Eilgeld in Höhe von 50 % der Liege
geldräte zu der in der Charter vereinbarten Rate bis zu einem Höchstbetrag von 4 000 US-Dollar je
eingesparter Tag zu zahlen .

Etwaiges Liegegeld oder Eilgeld in den Löschhäfen in der oben angegebenen Höhe ist je nach Fall vom
Begünstigten an die Kommission oder von der Kommission an den Begünstigten zu zahlen.

Die Liegezeit im Löschhafen ist nicht reversibel .
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12. ...

13 . Verschiedenes

Etwaige Uberstundenzuschläge für das Hafen- und Zollpersonal gehen zu Lasten der Partei (Reeder oder
seine Agenten bzw. Begünstigter oder seine Agenten), die die Überstunden angeordnet hat ; werden die l
Uberstunden jedoch von den Hafenbehörden angeordnet, so gehen sie jeweils zur Hälfte zu Lasten des
Begünstigten und des Reeders., Überstundenzuschläge für die Schiffsbesatzung gehen immer zu Lasten
des Reeders .

Das erste Öffnen und das letzte Schließen der Luken in jedem Löschhafen haben durch die Schiffsbesat
zung zu erfolgen, und zwar immer außerhalb der Liegezeit.

Verdorbene Waren werden unabhängig von ihrem Bestimmungsort vor dem Auslaufen des Schiffs nach
den geltenden Hafenvorschriften beseitigt/vernichtet.

14. ...

15. ...

16.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2664/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Kostüme und Kombinationen der
Warenkategorie Nr. 73 (laufende Nummer 40.0730) mit Ursprung in Indonesien ,
den Philippinen und Pakistan, denen die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89

des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

Für Kostüme und Kombinationen der Warenkategorie
Nr. 73 (laufende Nummer 40.0730) mit Ursprung in
Indonesien, den PJiilippinen und Pakistan ist der Plafond
auf 172 000 Stück festgesetzt. Am 30 . August 1990 haben
die in der Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der
genannten Waren mit Ursprung in Indonesien, den
Philippinen und Pakistan , denen Zollpräferenzen gewährt
werden, den in Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indonesien , den Philippinen und Pakistan
wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wieder eingeführt werden,
sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Indonesien, den Philippinen und Pakistan
wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0730 73
(1 000 Stück)

6112 11 00
6112 1200
6112 19 00

Kostüme und Kombinationen, aus Gewirken, für
Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder
synthetischen oder künstlichen Stoffen

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 383 vom 30 . 12 . 1989, S. 45.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2665190 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Bindfäden, Seile und Taue, aus syntheti
schen Spinnstoffen, der Warenkategorie Nr. 90 (laufende Nummer 40.0900) mit
Ursprung in Ungarn, dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates

vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

Für Bindfäden, Seile und Taue, aus synthetischen Spinn
stoffen, der Warenkategorie Nr. 90 (laufende Nummer
40.0900) mit Ursprung in Ungarn ist der Plafond auf 36
Tonnen festgesetzt. Am 30. August 1990 haben die in der
Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der genannten
Waren mit Ursprung in Ungarn, dem Zollpräferenzen
gewährt werden, deft in Rede stehenden Plafond erreicht.
Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Ungarn wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wieder eingeführt werden ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Ungarn wiedereingeführt :

Laufende
Hummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0900 90
(Tonnen)

5607 41 00
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 1 1
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus
synthetischen Spinnstoffen

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABI. Nr. L 383 vom 30 . 12. 1989, S. 45.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2666/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Bindfäden, Seile und Taue, aus syntheti
schen Spinnstoffen, der Warenkategorie Nr. 90 (laufende Nummer 40.0900) und
für Artikel der Warenkategorie Nr. 98 (laufende Nummer 40.0980) mit Ursprung
in China, dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen

Zollpräferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

Für Bindfäden, Seile und Taue, aus synthetischen Spinn
stoffen, der Warenkategorie Nr. 90 (laufende Nummer
40.0900) und für Artikel der Warenkategorie Nr. 98
(laufende Nummer 40.0980) mit Ursprung in China ist
der Plafond auf bzw. 14 und 3 Tonnen festgesetzt. Am 30.
August 1990 haben die in der Gemeinschaft angerech
neten Einfuhren der genannten Waren mit Ursprung in
China, dem Zollpräferenzen gewährt werden , den in Rede
stehenden Plafond erreicht.gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates

vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 0, insbesondere auf
Artikel 12,

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber China wiedereinzuführen —

in Erwägung nachstehender Gründe :

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 11 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wieder eingeführt werden,
sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates ausgesetzt
ist, für Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden
Waren mit Ursprung in China wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0900 90
(Tonnen)

5607 41 00
5607 49 1 1
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 1 1
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus
synthetischen Spinnstoffen

40.0980 98

(Tonnen)
5609 00 00

5905 00 10

Waren aus Bindfäden, Seilen oder Tauen, ausge
nommen Gewebe, Waren aus Geweben und
Waren der Kategorie 97

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(') ABl . Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission



18 . 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 254/53

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2667/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Pullover und ähnliche, aus Gewirken,
der Warenkategorie Nr. 5 (laufende Nummer 40.0050) und für Artikel der
Warenkategorie Nr. 98 (laufende Nummer 40.0980) mit Ursprung in Indien, dem
die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen Zollpräfe

renzen gewährt werden

Für Pullover und ähnliche, aus Gewirken, der Warenkate
gorie Nr. 5 (laufende Nummer 40.0050) und für Artikel
der Warenkategorie Nr. 98 (laufende Nummer 40.0980)
mit Ursprung in Indien ist der Plafond auf bzw. 1 437 000
Stück und 13 Tonnen festgesetzt . Am 30 . August 1990
haben die in der Gemeinschaft angerechneten Einfuhren
der genannten Waren mit Ursprung in Indien, dem Zoll
präferenzen gewährt werden, den in Rede stehenden
Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indien wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 1 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wiedereingeführt werden,
sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind .

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
#co60,2, 1 (Einheit)# der Verordnung (EWG) Nr.
3897/89 des Rates ausgesetzt ist, für Einfuhren in die
Gemeinschaft von folgenden Waren mit Ursprung in
Indien wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0050 5 6101 10 90 Pullover, Slipover, Twinsets, Westen und Strick
(1 000 Stück) 6101 20 90 jacken (andere als zugeschnitten und genäht),

- 6101 30 90 Anoraks, Windjacken und ähnliche Waren, aus
\ Il\ Gewirken
\ 6102 10 90
\ \ 6102 20 90 \
l 6102 30 90 |
\ 6110 10 10 |
ll 6110 10 31
Il 6110 1039

\ 6110 1091
6110 10 99
6110 20 91

ll 6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99 I

40.0980 98 5609 00 00 Waren aus Bindfäden, Seilen oder Tauen, ausge
(Tonnen) nommen Gewebe, Waren aus Geweben und

I II 5905 00 10 Waren der Kategorie 97

('). ABl. Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2668/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für die Waren der Warenkategorie Nr. 7
(laufende Nummer 40.0070) mit Ursprung in Malaysia, dem die in der Verord
nung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt

werden

sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

Für die Waren der Warenkategorie Nr. 7 (laufende
Nummer 40.0070) mit Ursprung in Malaysia ist der
Plafond auf 926 000 Stück festgesetzt. Am 30. August
1990 haben die in der Gemeinschaft angerechneten
Einfuhren der genannten Waren mit Ursprung in
Malaysia, dem Zollpräferenzen gewährt werden, den in
Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Malaysia wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wiedereingeführt werden,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für die
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Malaysia wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0070 7

(1 000 Stück)
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10

6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Blusen und Hemdblusen aus Gewirken und
andere als aus Gewirken, aus Wolle Baumwolle
oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen,
für Frauen und Mädchen

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2669/90 DER KOMMISSION
vom 17 . September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Slips und andere Unterhosen der
Warenkategorie Nr. 13 (laufende Nummer 40.0130) mit Ursprung in Thailand,
dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen Zoll

präferenzen gewährt werden

sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

Für Slips und andere Unterhosen der Warenkategorie Nr.
13 (laufende Nummer 40.0130) mit Ursprung in Thailand
ist der Plafond auf 1 922 000 Stück festgesetzt. Am 30.
August 1990 haben die in der Gemeinschaft angerech
neten Einfuhren der genannten Waren mit Ursprung in
Thailand, dem Zollpräferenzen gewährt werden, den in
Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Thailand wiedereinzuführen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahre 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wieder eingeführt werden,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Thailand wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0130 13

(1 000 Stück)
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00

6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00

Slips und andere Unterhosen für Männer und
Knaben ; Slips und andere Unterhosen für Frauen
und Mädchen, aus Gewirken, Wolle, Baumwolle
oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2670/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Kostüme und Kombinationen der
Warenkategorie Nr. 74 (laufende Nummer 40.0740) mit Ursprung in Brasilien,
dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen Zoll

präferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahre 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe ;

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung, können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wieder eingeführt werden,

sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschaftse
bene erreicht sind.

Für Kostüme und Kombinationen der Warenkategorie
Nr. 74 (laufende Nummer 40.0740) mit Ursprung in
Brasilien ist der Plafond auf 64 000 Stück festgesetzt. Am
30. August 1990 haben die in der Gemeinschaft ange
rechneten Einfuhren der genannten Waren mit Ursprung '
in Brasilien, dem Zollpräferenzen gewährt werden, den in
Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Brasilien wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Brasilien wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheiten) KN-Code Warenbezeichnung

40.0740 74

(1 000 Stück)
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00

ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00

ex 6104 29 00

Kostüme und Kombinationen, aus Gewirken, für
Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder
synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen,
ausgenommen Skianzüge

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2671/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Wiedereinführung des Zollsatzes für Artikel aus Gewirken der Warenkate
gorie Nr. 4 (laufende Nummer 40.0040) und der Warenkategorie Nr. 74 (laufende
Nummer 40.0740) mit Ursprung in Indonesien, dem die in der Verordnung
(EWG) Nr. 3897/89 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
3EMEINSCHAFTEN —

Für Artikel aus Gewirken der Warenkategorie Nr. 4
(laufende Nummer 40.0040) und der Warenkategorie Nr.
74 (laufende Nummer 40.0740) mit Ursprung in Indone
sien ist der Plafond auf bzw. 1 793 000 und 64 000 Stück
festgesetzt. Am 30. August 1990 haben die in der
Gemeinschaft angerechneten Einfuhren der genannten
Waren mit Ursprung in Indonesien, dem Zollpräferenzen
gewährt werden, den in Rede stehenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, den Zollsatz für die betreffenden Waren
gegenüber Indonesien wiedereinzuführen —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 zur Anwendung allgemeiner
Zollpräferenzen für Textilwaren mit Ursprung in
Entwicklungsländern im Jahr 1990 ('), insbesondere auf
Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89
wird die Zollpräferenzregelung für jede Warenkategorie
in den Anhängen I und II gewährt, die Gegenstand von
Einzelplafonds ist, und zwar bis zur Höhe der Mengen,
die in Spalte 8 ihres Anhangs I und in Spalte 7 ihres
Anhangs II bezüglich bestimmter oder jeder in Spalte 5
derselben Anhänge genannten Ursprungsländer oder
-gebiete festgesetzt sind. Gemäß Artikel 1 1 der genannten
Verordnung, können die Zollsätze bei der Einfuhr der
betreffenden Waren jederzeit wiedereingeführt werden,
sobald die genannten Einzelplafonds auf Gemeinschafts
ebene erreicht sind.

Ab 21 . September 1990 wird der Zollsatz, der aufgrund
der Verordnung (EWG) Nr. 3897/89 ausgesetzt ist, für
Einfuhren in die Gemeinschaft von folgenden Waren mit
Ursprung in Indonesien wiedereingeführt :

Laufende
Nummer

Kategorie
(Einheit) KN-Code Warenbezeichnung

40.0040 4

(1 000 Stück)
6105. 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10

6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30

6110 20 10
6110 30 10

Oberhemden, T-Shirts, Unterziehpullis (andere aus
Wolle oder feinen Tierhaaren), Unterhemden und
ähnliche Waren, aus Gewirken

40.0740 74

(1 000 Stück)
6104 1100
6104 12 00
6104 1300

ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00

ex 6104 29 00

Kostüme und Kombinationen, aus Gewirken, für
Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder
synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen,
ausgenommen Skianzüge

(') ABl . Nr. L 383 vom 30. 12. 1989, S. 45.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2672/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Festsetzung des Beihilfebetrags für Sojabohnen

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2534/90 genannten Vorschriften und Durchführungsbe
stimmungen auf die Unterlagen, über die die Kommis
sion gegenwärtig verfügt, erfordert eine Änderung der zur
Zeit geltenden Höhe der Beihilfe wie in dieser Verord
nung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1491 /85 des Rates
vom 23. Mai 1985 über Soridermaßnahmen für Soja
bohnen ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2217/88 (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 7,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2286/88 des Rates
vom 19 . Juli 1988 zur Gewährung einer Sonderbeihilfe
für in Portugal erzeugte und verarbeitete Sojabohnen (3),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Kürzung der Beihilfe, die sich gegebenenfalls aus der
Anwendung der Regelung der garantierten Höchst
mengen für das Wirtschaftsjahr 1990/91 ergibt, wurde
noch nicht festgesetzt. Der für das Wirtschaftsjahr
geltende Beihilfebetrag würde vorläufig aufgrund der für
das Wirtschaftsjahr 1989/90 geltenden Kürzung
berechnet.

Die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1491 /85 genannte Beihilfe ist ,mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2534/90 der Kommission (4), festgesetzt worden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1491 /85 genannte Beihilfe und die in Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2286/88 für Portugal vorgesehene
Sonderbeihilfe sind im Anhang festgesetzt.

(2) Der im Falle der Festsetzung im voraus für das
Wirtschaftsjahr 1990/91 anzuwendende Beihilfebetrag für
Sojabohnen wird jedoch mit Wirkung vom 18 . September
1990 bestätigt oder geändert werden, um der Anwendung
der Regelung der garantierten Höchstmengen für das
Wirtschaftsjahr 1990/91 Rechnung zu tragen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

t

Brüssel, den 17. September 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 151 vom 10 . 6. 1985, S. 15.
(2) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988 , S. 11 .
(3) ABl . Nr. L 201 vom 27. 7. 1988 , S. 2.
O ABl . Nr. L 220 vom 15. 8 . 1990, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17. September 1990 zur Festsetzung des Beihilfe
betrags für Sojabohnen

(ECU/100 kg)

Samen, geerntet in :

Spanien Portugal einem anderen
Mitgliedstaat

Samen, verarbeitet in : laufender Monat (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

0,000
22,388
22,388

28,585
28,585 0
28,585

28,585
28,585
28,585

Samen, verarbeitet in : 1 . Term. (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

0,000
22,173
22,173

28,370
28,370 0
28,370

28,370
28,370
28370

Samen, verarbeitet in : 2. Term. (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

0,000
22,057
22,057

28,254
28,254 (•)
28,254

28,254
28,254
28,254

Samen, verarbeitet in : 3 . Term. (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

0,000
21,825
21,825

28,022
28,022 0
28,022

28,022
28,022
28,022

Samen, verarbeitet in : 4. Term. (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

21,592
21,592
21,592

27,789
27,789 0
27,789

27,789
27,789
27,789

Samen, verarbeitet in : 5. Term. (') :

— Spanien
— Portugal
— einem anderen Mitgliedstaat

21,427
21,427
21,427

27,624
27,624 (*)
27,624

27,624
27,624
27,624

(') Sonderbeihilfe. i
(') Im Fall der Vorausfestsetzung für das Wirtschaftsjahr 1990/91 vorbehaltlich der Anwendung der Regelung der
garantierten Höchstmengen .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2673/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 2547/90 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,
von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1069/89 (2), insbesondere auf Artikel 16 Ab
satz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verordnung
(EWG) Nr. 2547/90 der Kommission (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2640/90 (4), festgesetzt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7 . 1981 , S. 4.
O ABl. Nr. L 114 vom 27. 4. 1989, S. 1 .
O ABl. Nr. L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 102.
O ABl. Nr. L 251 vom 14. 9 . 1990, S. 12.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17 . September 1990 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

(ECU/100 kg)

KN-Code Abschöpfungsbetrag

1701 11 10 36,25 (')
17011190 36,25 (>)
1701 12 10 36,25 (>)
1701 12 90 36,25 (l)
1701 91 00 43,83

1701 99 10 43,83
1701 99 90 43,83 O

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wehn der Rendementwert des einge
führten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 837/68 der Kommission (ABl . Nr. L 151 vom 30. 6. 1968, S. 42) berechnete Abschöpfungsbetrag
angewandt.

(2) Dieser Betrag gilt gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 außerdem für aus Weiß- und
Rohzucker gewonnenen Zucker, dem andere Stoffe als Aroma- oder Farbstoffe zugesetzt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2674/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Änderung des Grundbetrags der Einfuhrabschöpfung für Sirupe und
bestimmte andere Erzeugnisse des Zuckersektors

ben, von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu
einer Änderung des zur Zeit gültigen Grundbetrags der
Abschöpfung für Sirupe und andere Erzeugnisse des
Zuckersektors, wie in dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1069/89 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Einfuhrabschöpfungen für Sirupe und andere Erzeug
nisse des Zuckersektors wurden durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2522/90 der Kommission (3), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2555/90 (4), festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 2522/90 enthaltenen Bestimmungen auf die Anga

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Grundbeträge der Abschöpfung bei der Einfuhr der
in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 genannten Erzeugnisse, festgesetzt im
Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2522/90
werden gemäß den im Anhang zu dieser Verordnung
genannten Beträgen abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. September 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

( 1) ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl. Nr. L 114 vom 27. 4. 1989, S. 1 .
O ABl. Nr. L 237 vom 1 . 9 . 1990, S. 44.
M ABl. Nr. L 241 vom 4. 9. 1990, S. 10 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17 . September 1990 zur Änderung des Grundbetrags
der Einfuhrabschöpfung für Sirupe und bestimmte andere Erzeugnisse des Zuckersektors

(in ECU)

KN-Code Grundbetrag je 1 v. H. Saccharosegehalt
je 100 kg des betreffenden Erzeugnisses

Betrag der Abschöpfung
für 100 kg Trockenstoff

1702 20 10 0,4383
'

1702 20 90 0,4383 —

1702 30 10 ■ — 51,30
1702 40 10 — 51,30
1702 60 10 — 51,30
1702 60 90 0,4383 —

1702 90 30 — 51,30
1702 90 60 0,4383 —

1702 90 71 0,4383
1702 90 90 0,4383
2106 90 30 — 51,30
2106 90 59 0,4383 —
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2675/90 DER KOMMISSION
vom 17. September 1990

zur Änderung der Einfuhrabschöpfungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide (*), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 340/90 (2), insbesondere auf Artikel 14
Absatz 4,

für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1, letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1806/89 (4), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (*), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (*), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Diese Wechselkurse sind die am 14. September 1990 fest
gestellten Kurse.

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten .

Die zuletzt festgesetzte Abschöpfung der Grund
erzeugnisse weicht von den mittleren Abschöpfungen um
mehr als 3,02 ECU je Tonne des Grunderzeugnisses ab.
Daher müssen aufgrund von Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1579/74 der Kommission (u), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1740/78 (12), die zur
Zeit geltenden Abschöpfungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen sind durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2475/90 der Kommission (J),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2641 /90 (8), festgesetzt worden .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1906/87 des Rates (®) ist
die Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates (10) betref
fend die KN-Codes 2302 10, 2302 20, 2302 30 und
2302 40 geändert worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen, die der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75
unterliegen und im Anhang der geänderten Verordnung
(EWG) Nr. 2475/90 festgesetzt sind, zu erhebenden
Abschöpfungen werden wie im Anhang angegeben geän
dert.

Artikel 2

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5. 1990, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 166 vom 25. 6. 1976, S. 1 .
(<) ABl. Nr. L 177 vom 24. 6. 1989, S. 1 .
O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(6) ABL Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
O ABl . Nr. L 234 vom 29 . 8 . 1990, S. 5 .
(8) ABl . Nr. L 251 vom 14. 9 . 1990, S. 14.
0 ABl . Nr. L 182 vom 3. 7. 1987, S. 49.
(I0) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1.975, S. 65 .

Diese Verordnung tritt am 18 . September 1990 in Kraft.

( ll ) ABl . Nr. L 168 vom 25 . 6. 1974, S. 7 .
(n) ABl . Nr. L 202 vom 26. 7. 1978 , S. 8 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. September 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17 . September 1990 zur Änderung der Einfuhr
abschöpfungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU/Tonne)

Abschöpfungen

KN-Code

Portugal AKP oder ÜLG
Drittländer

(ausgenommen
AKP oder ÜLG)

1102 20 10 77,46 264,20 270,24
1102 20 90 43,49 149,72 152,74
1103 13 11 77,46 264,20 270,24
1103 13 19 77,46 264,20 270,24
1103 13 90 43,49 149,72 152,74
1103 29 40 77,46 264,20 270,24
1104 19 50 77,46 264,20 270,24
1104 23 10 66,51 234,85 237,87
1104 23 30 66,51 234,85 237,87
1104 23 90 43,49 149,72 152,74
1104 30 90 35,80 110,09 116,13
1106 20 91 84,43 232,69 (3) 256,87
1106 20 99 84,43 232,69 (3) 256,87
1108 12 00 84,43 236,32 256,87
1108 13 00 84,43 236,32 256,87 0
1108 14 00 84,43 118,16 256,87
1108 19 90 84,43 118,160 256,87
1702 30 51 180,05 308,24 404,96
1702 30 59 130,37 236,32 302,81
1702 30 91 180,05 308,24 404,96
1702 30 99 130,37 236,32 302,81
1702 40 90 130,37 236,32 302,81
1702 90 50 130,37 236,32 i 302,81
1702 90 75 184,02 322,92 419,64
1702 90 79 127,20 224,57 291,06
2106 90 55 130,37 236,32 302,81
2303 10 11 260,70 293,56 474,90

'

(3) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 wird die Abschöpfung für nachstehende Erzeugnisse mit Ursprung in den Staaten in
Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean und in den überseeischen Ländern und Gebieten nicht erhoben :

— Erzeugnisse des KN-Codes ex 0714 10 91 ,
— Erzeugnisse des KN-Codes 0714 90 11 und Marantawurzeln des KN-Codes 0714 90 19,
— Mehl und Grieß von Maranta des KN-Codes 1106 20,
— Stärke von Maranta des KN-Codes 1108 19 90 .

(6) Bei Anwendung der mit der Verordnung (EWG) Nr. 3899/89, vorgesehenen Regelung wird die bei der Einfuhr in die Gemein
schaft erhobene Abschöpfung bei dem Erzeugnis des KN-Codes 1108 13 00 für eine auf 5 000 Tonnen beschränkte Menge um
50 % gekürzt .
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